
 
Übereignung nach § 930 

 
 
                                             
 
                                                      Einigung über den  
                                                      Eigentumsübergang  
                                              (= Verfügungsvertrag) 
  
 Veräußerer                                                            Erwerber 
  
                                                        Rechtsverhältnis,  
                                                  das ein Besitzmittlungs- 
                                                    verhältnis begründet  
                                                      (z.B. Verwahrungsvertrag) 


